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1720 Januar 13.

AUSZUG AUS DEM HOFRECHT VON GANGOLFSWIL1 BEZÜGLICH DES FALLS
[IN DIESER STADTZUGERISCHEN VOGTEI] , ERSTELLT VOM
[ZUGER STADT- UND AMTSRAT] JOSEF ANTON SCHUMACHER

"Extrat der Rechten , so Mein gnedige Herren [Ammann bzw . Stabführer

und Rat un ] d Bürgeren [ der Stadt Zug ] haben m dem Hoof Gangoldssch-
weill der Fählen halber ; ausszogen aus dem uralten Hooff Rodel , undt

in gesessenem Rath den 13ten Jenner Anno 1720 dem Original selbsten
entgegengehalten undt Vidimiert.

[1 . ] Die Güeter die fridtschätzig sindt , Zue den hat das Gotzhus [ d . h.
die Abtei Muri ] die Recht , Stirbt Man oder weib ohn Elich Leiber¬
ben , ist das Gut dem Gotzhuss Ledig.

[2 . ] s . SSRQ Zug II 836 Nr . 1525 b , spez . 837 Pt . 11 , 3 . Satz
[3 . ] s . ebenda 838 Pt . 12
[4 . ] s . ebenda Pt . 13
[5 . ] s . ebenda Pt . 14
Auss befelch Hochermeldt Meiner Gnedigen Herren Extrahiert von

Joseph Antonj Schumacher"



"Extfiact deA Fahl=Re.chten  de -u Hoofä-i undt Stalx GangoldichweyZ"

1) s . SSRQ Zug II 836 Nr . 1525 a : 1413 wird das nicht genau datierbare
Hofrecht der Gotteshausleute des Muri - Hofs zu Gangolfswil - s . ebenda
836 Nr . 1525 b - bestätigt.

2 ) Damals amtete Heinrich Damian Leonz Zurlauben als Stadtschreiber und Fi¬
del Zurlauben als Stabführer der Stadt Zug.

3 ) s . ebenda Pt . 16

Auch die Dorsualnotiz scheint von Schumacher zu stammen
AH 106 , 43 - 44
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